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1 Zertifizierungsbereiche 

Dieses Zertifizierungsprogramm regelt folgende Zertifizierungsbereiche 

▪ Zertifizierungsbereich  – Schäden an Gebäuden 

▪ Zertifizierungsbereich  – Abdichtungen 

▪ Zertifizierungsbereich  – Trockenbaukonstruktionen 

Eine Zertifizierung kann in jedem Zertifizierungsbereich unabhängig von den anderen Zertifizierungs-

bereichen erworben werden. Sachverständige, welche die Zertifizierung im Bereich Schäden an Ge-

bäuden erfolgreich absolviert haben, können eine Zertifizierung im Bereich Abdichtungen oder im Be-

reich Trockenbaukonstruktionen über die in den Kapiteln 5.3 sowie 5.4 beschriebenen Delta-Prüfun-

gen erreichen. 

1.1 Zertifizierungsbereich – Schäden an Gebäuden 

Die hierfür zertifizierten Sachverständigen sind besonders qualifiziert 

▪ für die Feststellung von Umfang und Ursache unterschiedlicher Baufehler/-mängel und Bauschä-

den an Baukonstruktionen sowie Baustoffen und 

▪ zur Beratung bei der Festlegung von Mangelbeseitigungen und Sanierungsmaßnahmen auch un-

ter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. 

Der Titel des Sachverständigen lautet:  

1.2 Zertifizierungsbereich – Abdichtungen 

Die hierfür zertifizierten Sachverständigen sind besonders qualifiziert 

▪ für die Feststellung von Umfang und Ursache unterschiedlicher Baufehler/-mängel und Bauschä-

den im Zusammenhang mit Abdichtungen sowie den hierfür verwendeten Baustoffen und 

▪ zur Beratung bei der Festlegung von Mangelbeseitigungen und Sanierungsmaßnahmen auch un-

ter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. 

Darüber hinaus besitzen sie nachweislich die besondere Kompetenz im Bereich Abdichtungen, der pri-

mär vertiefte bzw. spezifische konstruktive und methodische Kenntnisse und Erfahrungen erfordert, 

insbesondere in den fachlichen Teilbereichen 

▪ Bauphysik (Verhalten der Baustoffe und Bauteile bei Einwirkung von Feuchte, Temperatur, 

Brand, Erschütterungen) 

▪ Abdichtungsstoffe (einschließlich Produktspezifikationen, Anwendungsbereiche, Handelsfor-

men und Prüfkriterien) 

▪ Planungs- und Baugrundsätze, Ausführung, Lagesicherung und Detailausbildung 

„Zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (EIPOSCERT)“ 
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▪ Abdichtungsbauarten und bauliche Erfordernisse 

▪ Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung 

▪ Baugrundeinflüsse einschließlich Wassereinwirkungen und Dränung 

▪ Grundkenntnisse zu WU-Betonkonstruktionen, Injektionen und Spezialabdichtungsverfahren. 

Der Titel des Sachverständigen lautet:  

1.3 Zertifizierungsbereich – Trockenbaukonstruktionen  

Die hierfür zertifizierten Sachverständigen sind besonders qualifiziert 

▪ für die Feststellung von Umfang und Ursache unterschiedlicher Baufehler/-mängel und Bauschä-

den im Zusammenhang mit Trockenbaukonstruktionen sowie den hierfür verwendeten Baustof-

fen und 

▪ zur Beratung bei der Festlegung von Mangelbeseitigungen und Sanierungsmaßnahmen auch un-

ter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. 

Darüber hinaus besitzen sie nachweislich die Kompetenz im Bereich Trockenbaukonstruktionen, der 

primär vertiefte bzw. spezifische konstruktive und methodische Kenntnisse und Erfahrungen erfordert, 

insbesondere in den fachlichen Teilbereichen 

▪ Bauphysik (Verhalten der Baustoffe und Bauteile bei Einwirkung von Feuchte, Temperatur, 

Brand, Erschütterungen) 

▪ Brandschutz 

▪ Schallschutz und Raumakustik 

▪ Bau- und Dämmstoffe 

▪ Ausführung und Verarbeitung 

▪ Gebäude- und Ausbaukonstruktionen (einschließlich Dachkonstruktionen, Bäder und Feucht-

räume, Wände sowie Boden- und Deckensysteme). 

Der Titel des Sachverständigen lautet: 

„Zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungen (EIPOSCERT)“ 

 

„Zertifizierter Sachverständiger für Trockenbaukonstruktionen (EIPOSCERT)“ 

 



Ablauf des Zertifizierungsverfahrens  EIPOSCERT 

Zertifizierungsprogramm Sachverständige für Schäden an Gebäuden Stand | 10. Februar 2023, Ausgabe 7 

Seite 6 von 39 
 

2 Ablauf des Zertifizierungsverfahrens 

In Abbildung 1 wird der Ablauf des Zertifizierungsverfahrens für die in diesem Zertifizierungsprogramm 

enthaltenen Zertifizierungsbereiche dargestellt. Die einzelnen Verfahrensschritte werden in den folgen-

den Kapiteln beschrieben. 

 

 

Abbildung 1: Ablauf des Zertifizierungsverfahrens 
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3 Zulassungsvoraussetzungen 

3.1 Studium und praktische Tätigkeit 

Zugelassen wird ein Antragsteller in allen drei Bereichen 

▪ mit einem abgeschlossenen Studium an einer staatlich anerkannten Hochschule oder Fachhoch-

schule, Berufsakademie einer einschlägigen Fachrichtung, z. B. der Architektur, des Bauingenieur-

wesens oder einer anderen für die Zertifizierungsbereiche geeigneten ingenieurwissenschaftlich 

geprägten Fachrichtung sowie 

▪ mindestens 5 Jahren Berufspraxis, davon mindestens 2 Jahre praktische Tätigkeit als Sachverstän-

diger im beantragten Zertifizierungsbereich bzw. schwerpunktmäßiger Mitwirkung bei der Erstel-

lung von Gutachten im beantragten Zertifizierungsbereich und 

▪ Zusatzqualifizierungen im betreffenden Zertifizierungsbereich, die sich auf die Tätigkeit als Sach-

verständiger beziehen, mit einem Gesamtumfang von mindestens 40 Unterrichtseinheiten1. An-

rechnungsfähige Zusatzqualifizierungen können Fachfortbildungen, Lehrgänge oder Seminare 

sein. 

3.2 Berufsausbildung und praktische Tätigkeit 

Alternativ zum Studium nach 3.1 wird ein Antragsteller in allen drei Bereichen zugelassen  

▪ mit einer sachgebietsbezogenen abgeschlossenen Berufsausbildung einer einschlägigen Fachrich-

tung und einer Zusatzqualifikation zum Techniker oder Meister im Baugewerbe sowie 

▪ mindestens 5 Jahren Berufspraxis, davon mindestens 3 Jahre praktische Tätigkeit als Sachverstän-

diger im beantragten Zertifizierungsbereich bzw. schwerpunktmäßiger Mitwirkung bei der Erstel-

lung von Gutachten im beantragten Zertifizierungsbereich und 

▪ Zusatzqualifizierungen im betreffenden Zertifizierungsbereich, die sich auf die Tätigkeit als Sach-

verständiger beziehen, mit einem Gesamtumfang von mindestens 80 Unterrichtseinheiten. An-

rechnungsfähige Zusatzqualifizierungen können Fachfortbildungen, Lehrgänge oder Seminare 

sein. 

Der Sachverständige hat in seinem Zertifizierungsbereich in geeigneter Weise glaubhaft zu machen, 

dass die geforderte praktische Tätigkeit ausgeübt wurde (siehe Antragsformular). Für den Nachweis 

der praktischen Sachverständigentätigkeit im Zertifizierungsbereich kann eine Liste über erstellte Gut-

achten angefordert werden. In dieser Liste aufgeführte Gutachten sind auf Anforderung in anonymi-

sierter Form vorzulegen. 

 
1 Eine Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten. 
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3.3 Gleichwertige Eignung 

Im Einzelfall können Antragsteller eine Überprüfung der gleichwertigen Eignung zu den in Kapitel 3.1 

oder Kapitel 3.2 genannten Qualifikationen beantragen, wenn z. B.: 

▪ anrechnungsfähige Qualifikationen in dem jeweiligen Zertifizierungsbereich in geeignetem Um-

fang mit einem nachprüfbaren Leistungsanteil nachgewiesen werden oder 

▪ einschlägige Veröffentlichungen und in Umfang sowie Anspruch überdurchschnittliche Gut-

achterleistungen im Zertifizierungsbereich nachgewiesen werden. 

Der Antragsteller hat den Antrag formlos schriftlich mit den entsprechenden Nachweisdokumenten 

bei EIPOSCERT einzureichen. 

Die Entscheidung über die Anerkennung einer gleichwertigen Eignung trifft der Leiter von EIPOSCERT 

gemeinsam mit einem Mitglied des Prüfungsausschusses, in der Regel dem Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses. 
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4 Antragstellung und -prüfung 

Einen Antrag auf Zulassung zum Zertifizierungsprozess kann stellen, wer die im Kapitel 3 beschriebe-

nen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt und entsprechend nachweisen kann. 

Folgende Unterlagen sind einzureichen: 

▪ Antrag, vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit: 

- Nachweis der praktischen Tätigkeit als Sachverständiger: im Angestellten- oder Dienstver-
hältnis durch eine Bestätigung des Arbeitgebers bzw. bei freiberuflicher oder gewerblicher 
Tätigkeit durch eine formlose eidesstattliche Erklärung (im Antragsformular enthalten), 

- Erklärung inwieweit der Antragsteller innerhalb der letzten fünf Jahre an einem Zertifizie-
rungsverfahren nach der DIN EN ISO/IEC 17024 teilgenommen hat und wenn ja, mit welchem 
Erfolg und bei welcher Zertifizierungsstelle (im Antragsformular enthalten), 

▪ Lebenslauf, 

▪ Nachweis des facheinschlägigen höchsten Bildungsabschlusses (in Kopie, unbeglaubigt), 

▪ Nachweis der Zusatzqualifizierung mit Angaben zu Umfang und Inhalt (in Kopie, unbeglaubigt), 

▪ aktuelles polizeiliches Führungszeugnis (im Original, nicht älter als 12 Monate) 

▪ bei gewerblicher Tätigkeit: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (im Original, nicht älter als 

12 Monate). 

Alle Zertifizierungsprüfungen werden durch EIPOSCERT in deutscher Sprache durchgeführt. 

Nach Antragseingang erhält der Antragsteller eine Eingangsbestätigung der Unterlagen. 

Über die Zulassung zum Zertifizierungsverfahren entscheidet der Leiter von EIPOSCERT. Der Antrag-

steller wird als Kandidat zum Zertifizierungsprozess zugelassen, wenn alle Unterlagen vollständig ein-

gereicht und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. EIPOSCERT teilt dem Antragsteller die Ent-

scheidung über Zulassung oder Nichtzulassung schriftlich mit. 

Nach Zulassung zum Zertifizierungsverfahren wird mit dem Antragsteller ein Vertrag über die Teil-

nahme am Zertifizierungsverfahren geschlossen. 
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5 Erstzertifizierung 

5.1 Ziel und Bestandteile der Erstzertifizierungsprüfung 

In der Erstzertifizierungsprüfung soll der Prüfungskandidat nachweisen, dass er die Zusammenhänge 

des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellungen aus den Bereichen des Prüfstoffverzeichnis-

ses (siehe Anlage 1) in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 

Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfungskandidat im Zertifizierungsbereich über ein dem Stand 

der ausgeübten Tätigkeit entsprechendes Fachwissen verfügt und dieses anwenden kann. Dies umfasst 

die Beurteilung der Fachkompetenz des Kandidaten bei der Erstellung bzw. Analyse von Gutachten. 

Die Erstzertifizierungsprüfung umfasst in allen drei Bereichen folgende Prüfungen: 

▪ Prüfung von Referenzgutachten (siehe Kapitel 5.2), 

▪ Schriftliche Prüfung (siehe Kapitel 5.3), 

▪ Mündliche Prüfung (siehe Kapitel 5.4). 

Einschränkungen oder Behinderungen sind bei der Terminvereinbarung für schriftliche und mündliche 

Prüfungen bekannt zu geben, damit geeignete Prüfungsbedingungen gesichert werden können. Kan-

didaten mit einer Einschränkung oder Behinderung wird auf schriftlichen Antrag eine Verlängerung der 

Bearbeitungszeit für schriftliche und/ oder mündliche Prüfungen gewährt, wenn die Art der Behinde-

rung oder Einschränkung dies rechtfertigt. 

5.2 Prüfung von Referenzgutachten 

Der Kandidat hat in seinem Zertifizierungsbereich eine Referenzliste mit mindestens 8 eigenverant-

wortlich bearbeiteten Referenzgutachten einzureichen. Die Referenzliste muss Gutachten mit unter-

schiedlichen Schadensfällen aufweisen, wobei vor allem die Bereiche Bauphysik, Baukonstruktion, 

Bauteile und Baustoffe abgedeckt werden müssen. Die Referenzliste muss für jedes Referenzgutachten 

eine Kurzschilderung der objektbezogenen Aspekte beinhalten. 

Auf der Referenzliste dürfen maximal 2 Beweisdokumentationen (im Sinne von Beweissicherungsgut-

achten, Bautenstandsfeststellungen o.ä.) aufgeführt sein, d.h. mindestens 6 Gutachten müssen The-

mengutachten sein und eine fachliche Stellungnahme sowie eine fachliche Bewertung beinhalten. Be-

weisdokumentationen sind in der Referenzliste eindeutig als solche zu kennzeichnen. 

Die in der Referenzliste aufgeführten Referenzgutachten sollten nicht älter als 10 Jahre sein. Bei der 

Erstellung der Referenzgutachten sind die Anforderungen gemäß Anlage 2 zu beachten. 

Ergänzend zur Referenzliste hat der Kandidat eine eidesstattliche Erklärung darüber einzureichen, dass 

er für die Erarbeitung der in der Referenzliste verzeichneten Gutachten eigenständig verantwortlich 

war (in der Vorlage enthalten). Die Referenzliste zur Eintragung der Gutachten wird durch die Zertifi-

zierungsstelle zur Verfügung gestellt (Vorlage). 

Der Prüfungsausschuss wählt aus der eingereichten Referenzliste 3 Referenzgutachten aus. Diese sind 

vom Antragsteller daraufhin in einem prüffähigen Zustand digital als druckbare PDF-Dokumente ein-

zureichen. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu schwärzen.  

  

file://///tudag-fs.tudag.local/Eipos_Cert/11_ZBS/80_Zertprogramm/03_Entwurf_Aktualisierung/Zertpr_A07_Entwurf/EIPOSCERT_ZBS_Zertpr_A07_230210_Entwurf.docx%23_Anlage_2_-
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Referenzgutachten zur Deltaprüfung von Zertifizierungsbereichen 

Für Sachverständige, welche die Zertifizierung im Bereich Schäden an Gebäuden erfolgreich absolviert 

haben, gelten für die Deltaprüfung zum Zertifizierungsbereich Abdichtungen oder zum Zertifizierungs-

bereich Trockenbaukonstruktionen die gleichen Anforderungen zur Einreichung einer Referenzliste 

wie in Kapitel 5.2 beschrieben. 

Für die Auswahl aus der Referenzliste gelten die folgende Abweichungen: 

Der Prüfungsausschuss wählt aus der eingereichten Referenzliste 1 Referenzgutachten aus. Dieses ist 

vom Antragsteller daraufhin in einem prüffähigen Zustand digital als druckbare PDF-Dokumente ein-

zureichen. Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu schwärzen. 

Bei der Erstellung des Referenzgutachtens sind die grundsätzlichen Anforderungen gemäß Anlage 2 zu 

beachten. 

5.3 Schriftliche Prüfung  

Der schriftliche Prüfungsteil beinhaltet in allen drei Bereichen die Bearbeitung von Bewertungsaufga-

ben nach vorgegebenen Sachverhalten und Fragestellungen in begrenzter Zeit und mit beschränkt zu-

gelassenen Hilfsmitteln. Die Entscheidung über die zur Prüfung zugelassenen Arbeits- und Hilfsmittel 

trifft der Prüfungsausschuss im Einzelfall. Die Zertifizierungsstelle gibt die zugelassenen Hilfsmittel  mit 

der Einladung zur Prüfung bekannt.2 

Der Fragen- und Aufgabenkatalog wird von EIPOSCERT vertraulich behandelt. Die schriftliche Prüfung 

wird von EIPOSCERT beaufsichtigt. Das Verlassen des Prüfungsraumes ist nur mit Erlaubnis des Auf-

sichtführenden zulässig. 

Der Gesamtumfang der schriftlichen Prüfung beträgt 330 Minuten. 

In der schriftlichen Prüfung sind die nachfolgenden Prüfungsteile in der angegebenen Zeitdauer zu be-

arbeiten: 

Teil I:  Gutachtenerstellung / -analyse zu vorgegebenen Bauschadenssachverhalten 

▪ Der Kandidat erhält 3 Fallbeschreibungen zu vorgegebenen Gebäuden mit Bauschäden 

und muss 2 Kurzgutachten erstellen. 

▪ Fragen, die sich generell auf das Thema Gutachtenerstellung / -analyse beziehen, sind 

ebenso zulässig und in die Bewertung einzubeziehen. 

Der Bearbeitungszeitraum beträgt 210 Minuten. 

Teil II: Bearbeitung von Einzelfragen 

▪ Bearbeitung von Einzelfragen zu unterschiedlichen Themen aus dem Prüfstoffverzeich-

nis (siehe Anlage 1) 

 
2 Hilfsmittel können Regelungen sein, die für den Zertifizierungsbereich relevant sind (z. B. Gesetze, Verordnungen, Richt-

linien). Hilfsmittel dürfen keine inhaltlichen Zusätze, Einlagen, Bemerkungen oder Ähnliches enthalten. 
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▪ Für die Beantwortung der Fragen genügt in aller Regel eine verbale und in der Sache 

korrekte Beantwortung. In einzelnen Prüfungsbereichen können Fragen enthalten 

sein, die eine kurze rechnerische Nachweisführung bedingen. 

Der Bearbeitungszeitraum beträgt 120 Minuten. 

Schriftliche Deltaprüfung von Zertifizierungsbereichen 

Sachverständige, welche die Zertifizierung im Bereich Schäden an Gebäuden erfolgreich absolviert ha-

ben, können die schriftliche Prüfung im Bereich Abdichtungen oder im Bereich Trockenbaukonstrukti-

onen über eine Delta-Prüfung absolvieren. 

Bei der schriftlichen Deltaprüfung werden nachweislich bereits erfolgreich abgelegte Prüfungsinhalte 

aus dem jeweiligen Zertifizierungsbereich anerkannt und die noch nicht abgeprüften Inhalte zusätzlich 

geprüft. 

In der schriftlichen Deltaprüfung sind die nachfolgenden Prüfungsteile in der angegebenen Zeitdauer 

zu bearbeiten: 

Teil I:  Gutachtenerstellung / -analyse zu vorgegebenen Bauschadenssachverhalten  

▪ Der Kandidat erhält 2 Fallbeschreibungen zu vorgegebenen Gebäuden mit Bauschäden 

und muss 1 Kurzgutachten erstellen. 

▪ Fragen, die sich generell auf das Thema Gutachtenerstellung / -analyse beziehen, sind 

ebenso zulässig und in die Bewertung einzubeziehen. 

Der Bearbeitungszeitraum beträgt 105 Minuten. 

5.4 Mündliche Prüfung  

Der Prüfbereich der mündlichen Prüfung wird durch das Prüfstoffverzeichnis (siehe Anlage 1) bestimmt 

und durch einen Fragenkatalog konkretisiert, der von EIPOSCERT vertraulich behandelt wird. Ebenso 

zulässig können ergänzende bzw. vertiefende Zusatzfragen sein, welche dann entsprechend in die Be-

wertung einzubeziehen sind. 

Die Prüfung wird regulär als Einzelprüfung in Präsenz durchgeführt. In begründeten Ausnahmefällen 

ist eine hybride Durchführungsform möglich. In besonderen Härtefällen (z.B. Krisensituationen) be-

steht die Option zur Durchführung einer reinen Onlineprüfung als Video- und Audiokonferenz. Die Ent-

scheidung zur Durchführungsform trifft die Zertifizierungsstelle in Abstimmung mit der Prüfungskom-

mission. 

Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt 35 Minuten. Die Prüfungszeit kann um bis zu fünf Minuten 

verlängert bzw. verkürzt werden. 

In der Zertifizierungsprüfung besteht die Prüfungskommission aus drei, in begründeten Ausnahmefäl-

len mindestens jedoch aus zwei Prüfern des Prüfungsausschusses. Die Durchführung der Prüfung wird 

durch einen Vertreter von EIPOSCERT stichwortartig protokolliert. Weitere Vertreter von EIPOSCERT 

oder der Akkreditierungsstelle können der Prüfung beiwohnen. Die Prüfung ist nicht öffentlich. Mit 

Zustimmung des Kandidaten und der Prüfungskommission können Beobachter an der Prüfung teilneh-

men. 
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Die Prüfung kann mit Einverständniserklärung des Kandidaten aufgezeichnet werden. 

Mündliche Deltaprüfungen von Zertifizierungsbereichen 

Sachverständige, welche die Zertifizierung im Bereich Schäden an Gebäuden erfolgreich abgelegt ha-

ben, können die mündliche Prüfung im Bereich Abdichtungen oder im Bereich Trockenbaukonstrukti-

onen über eine Delta-Prüfung absolvieren. 

Gegenstand der mündlichen Deltaprüfung ist das durch die Prüfungskommission ausgewählte Refe-

renzgutachten des Kandidaten gemäß Kapitel 5.2 sowie ergänzende und vertiefende Einzelfragen zum 

Zertifizierungsbereich. 

Der Prüfbereich der Einzelfragen wird durch das Prüfstoffverzeichnis (siehe Anlage 1) bestimmt und 

durch einen Fragenkatalog konkretisiert, der von EIPOSCERT vertraulich behandelt wird. Ebenso zuläs-

sig können ergänzende bzw. vertiefende Zusatzfragen sein, welche dann entsprechend in die Bewer-

tung einzubeziehen sind. 

Die Prüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt 30 Minu-

ten. Die Prüfungszeit kann um bis zu fünf Minuten verlängert bzw. verkürzt werden. 

In der Zertifizierungsprüfung besteht die Prüfungskommission aus drei, in begründeten Ausnahmefäl-

len mindestens jedoch aus zwei Prüfern des Prüfungsausschusses. Die Durchführung der Prüfung wird 

von EIPOSCERT stichwortartig protokolliert. Weitere Vertreter von EIPOSCERT oder der Akkreditie-

rungsstelle können der Prüfung beiwohnen. Die Prüfung ist nicht öffentlich. Mit Zustimmung des Kan-

didaten und der Prüfungskommission können Beobachter an der Prüfung teilnehmen. 

Die Prüfung kann mit Einverständniserklärung des Kandidaten aufgezeichnet werden. 

5.5 Prüfungsbewertung  

Die Bewertung der Prüfungen erfolgt im jeweiligen Zertifizierungsbereich durch die entsprechenden 

Mitglieder des Prüfungsausschusses. Die Beurteilung aller Bestandteile der Erstzertifizierungsprüfung 

werden von den Prüfern und von EIPOSCERT nachvollziehbar dokumentiert. 

Referenzgutachten 

Die Referenzgutachten gelten als bestanden, wenn der Kandidat jeweils mindestens 70 % der Höchst-

punktzahl erreicht hat. 

EIPOSCERT teilt dem Kandidaten das Prüfungsergebnis (bestanden / nicht bestanden) schriftlich mit. 

Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung gilt als bestanden, wenn der Kandidat in jedem einzelnen Prüfungsteil  

(d.h. Teil 1 und 2) mindestens 50 % der jeweiligen Höchstpunktzahl sowie im Durchschnitt über alle 

Prüfungsteile mindestens 70 % der gesamten Höchstpunktzahl erreicht hat. Bei der Prüfungsbewer-

tung sind alle Teile gleich zu gewichten. Dies gilt auch für Deltaprüfungen. 

EIPOSCERT teilt dem Kandidaten das Prüfungsergebnis (bestanden / nicht bestanden) schriftlich mit.
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Mündliche Prüfung 

Die Prüfungskommission entscheidet mehrheitlich über das Bestehen oder Nichtbestehen der münd-

lichen Prüfung. Bei zwei Prüfern entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die mündliche Prüfung gilt 

als bestanden, wenn der Kandidat mindestens 70 % der Höchstpunktzahl erreicht hat. 

Die Prüfungskommission gibt dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung das Ergebnis 

(bestanden / nicht bestanden) bekannt. 

Gesamtergebnis 

Hat der Kandidat alle einzelnen Prüfungen bestanden, so gilt die Gesamtprüfung als bestanden. 

5.6 Wiederholung der Prüfung 

Wurden Prüfungsteile nicht bestanden, werden dem Kandidaten mit der schriftlichen Mitteilung über 

das Prüfungsergebnis auch Angaben zu den Bedingungen und Fristen einer Wiederholungsprüfung be-

kannt gegeben. 

Für die einzelnen Prüfungsbestandteile gelten dabei nachfolgend beschriebene Wiederholungsmög-

lichkeiten.3  

Referenzliste / Referenzgutachten 

Wird die Referenzliste oder ein Referenzgutachten nicht anerkannt, ist eine neue Referenzliste bzw. 

ein neues Referenzgutachten einzureichen oder die eingereichte Referenzliste bzw. das eingereichte 

Referenzgutachten einmalig nachzubessern. Danach besteht nur noch einmalig die Möglichkeit, eine 

neue Referenzliste bzw. ein neues Referenzgutachten einzureichen. 

Schriftliche Prüfung 

Erreicht der Kandidat in der schriftlichen Prüfung in einem Prüfungsteil weniger als 50 % der jeweiligen 

Höchstpunktzahl, insgesamt jedoch im Durchschnitt über alle Prüfungsteile mindestens 70 % der Ge-

samtpunktzahl, so kann der Antragsteller entscheiden, entweder die gesamte schriftliche Prüfung zu 

wiederholen oder nur den Prüfungsteil, in dem weniger als 50 % der jeweiligen Höchstpunktzahl er-

reicht wurden. Entscheidet sich der Antragsteller für letzteres, so gilt die Prüfung als bestanden, wenn 

der Antragsteller in dem zu wiederholenden Prüfungsteil mindestens 70 % der Höchstpunktzahl er-

reicht. 

Nicht bestandene schriftliche Prüfungen können höchstens zweimal wiederholt werden. 

Mündliche Prüfung 

Nicht bestandene mündliche Prüfungen können höchstens zweimal wiederholt werden.

 
3 Hinweis: Für die erneute bzw. neue Prüfung eines Referenzgutachtens, einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung wird 

eine Gebühr lt. geltender Gebührenordnung von EIPOSCERT fällig. 
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Gesamtprüfung 

Wird eine noch ausstehende oder nicht bestandene Prüfung nicht innerhalb von zwei Jahren nachge-

holt, so verfallen bereits bestandene Prüfungsteile. 

5.7 Wechsel der Zertifizierungsstelle bei nicht bestandener Prüfung 

Entscheidet sich ein Kandidat im Falle einer nicht bestandenen Zertifizierungsprüfung bei einer ande-

ren akkreditierten Zertifizierungsstelle zu EIPOSCERT zu wechseln, so bleibt das Ergebnis der ersten 

abgelegten Prüfung bestehen. Die Prüfung, die er bei EIPOSCERT (erneut) ablegt, gilt als Wiederho-

lungsprüfung. 

5.8 Täuschungshandlung, Störung des Prüfungsablaufes, Versäumnis, Rücktritt 

Kandidaten, die sich im Rahmen der Antragstellung zum Erst- oder Rezertifizierungsverfahren einer  

Täuschungshandlung schuldig machen, werden vom Zertifizierungsausschuss von der weiteren Teil-

nahme am Erst- oder Rezertifizierungsverfahren ausgeschlossen. 

Täuscht ein Kandidat in der Prüfung oder stört er den Prüfungsablauf erheblich, so wird er von der 

Aufsichtsperson (schriftliche Prüfung) oder von der Prüfungskommission (mündliche Prüfung) von der 

weiteren Prüfungsteilnahme ausgeschlossen. Die Gründe für den Ausschluss werden aktenkundig ge-

macht. Der Zertifizierungsausschuss erklärt die Prüfung nachträglich als „nicht bestanden“. 

Bei Täuschungen, die nach Zertifikatserteilung oder Zertifikatsverlängerung festgestellt werden, wird 

die Prüfung vom Zertifizierungsausschuss nachträglich als „nicht bestanden“ erklärt. Nach Aufforde-

rung durch EIPOSCERT muss der zertifizierte Sachverständige unverzüglich seine Zertifizierungsurkun-

de zurückgeben und seinen digitalisierten Stempelabdruck vernichten. Er wird aus der Liste der zerti-

fizierten Sachverständigen gestrichen. 

Erscheint der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht oder tritt er nach Beginn 

der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als „nicht bestanden“. 

Weist der Kandidat dem Zertifizierungsausschuss seine Gründe für Rücktritt und / oder Versäumnis 

unverzüglich nach und erkennt der Zertifizierungsausschuss diese Gründe an, so gilt es nicht als Fehl-

versuch. Dem Kandidaten wird dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin für die Prüfung festge-

setzt. 

5.9 Zertifizierungsentscheidung 

Der Zertifizierungsausschuss entscheidet nach eingehender Beurteilung der im gesamten Zertifizie-

rungsprozess gesammelten Informationen über die Erstzertifizierung des Kandidaten. EIPOSCERT teilt 

dem Kandidaten nach der Bekanntgabe der letzten Prüfungsergebnisse die Zertifizierungsentschei-

dung schriftlich mit. 

5.10 Einsichtnahme in die Prüfungsakten 

Der Antragsteller hat das Recht zur Einsicht in seine Prüfungsarbeiten und die darauf bezogenen Be-

wertungen der Prüfer. Der Antrag auf Einsichtnahme ist innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 

schriftlicher Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bei EIPOSCERT schriftlich einzureichen. 
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Der Leiter von EIPOSCERT bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Bei der Einsicht dürfen die  

Prüfungsunterlagen weder mitgenommen noch etwaige Kopien oder andere Vervielfältigungen wie 

z.B. Foto, Scan oder Mitschriften angefertigt werden. 

5.11 Zertifizierungsverfahren bei Anerkennung von externen Prüfungsleistungen 

Die Anerkennung von im Zertifizierungsbereich erfolgreich erbrachten externen Prüfungsleistungen 

bei anderen Stellen  oder im Rahmen einer öffentlichen Bestellung und Vereidigung ist auf Antrag bei 

EIPOSCERT möglich (im Antragsformular enthalten).Ziel der Anerkennung ist die Vermeidung von Dop-

pelprüfungen. 

Erfolgreich erbrachte externe Prüfungsleistungen können dann anerkannt werden, wenn ein Prüfungs-

verfahren vorausgegangen ist, welches in seinem Aufbau, Ablauf sowie dem Prüfstoff vergleichbar mit 

dem Zertifizierungsprogramm von EIPOSCERT ist. 

Der Zertifizierungsstelle müssen geeignete Berichte, Angaben und Aufzeichnungen vorgelegt werden, 

um darzulegen, dass die Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsinhalte, Prüfungsumfang, Prüfungsbe-

wertung gleichwertig sind und den Anforderungen entsprechen, die vom Zertifizierungsprogramm auf-

gestellt wurden. EIPOSCERT erstellt einen Abgleich zu den Inhalten dieses Zertifizierungsprogramms, 

um eine Vergleichbarkeit über die Anerkennung zu dokumentieren. 

Über die Anerkennung von erfolgreich erbrachten externen Prüfungsleistungen sowie den Umfang der 

Delta-Prüfung und die entsprechende Gebühr entscheidet der Leiter von EIPOSCERT in Abstimmung 

mit dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder einem fachlich spezialisierten Prüfer im Zertifi-

zierungsbereich. 

5.12 Erteilung und Gültigkeit von Zertifizierungsurkunde und digitalisiertem Stempelabdruck 

Hat der Kandidat die Zertifizierungsprüfung insgesamt bestanden, so erhält er zum Nachweis eine Zer-

tifizierungsurkunde und einen Stempelabdruck in digitaler Form. Die Zertifizierungsurkunde und der 

digitalisierte Stempelabdruck sind durch die Registriernummer personenbezogen und nicht übertrag-

bar. 

Der Gültigkeitszeitraum der Zertifizierungsurkunde und des digitalisierten Stempelabdrucks beträgt 

fünf Jahre, gerechnet ab dem Ausstellungsdatum der Zertifizierungsurkunde. 

Zertifizierungsurkunde und digitalisierter Stempelabdruck verbleiben im Eigentum von EIPOSCERT. Bei 

endgültigem Entzug der Zertifizierung (siehe Kapitel 8) oder Erlöschen der Zertifizierung ist die Zertifi-

zierungsurkunde an EIPOSCERT zurückzugeben und der digitalisierte Stempelabdruck zu vernichten.
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Die Zertifizierung erlischt, wenn 

▪ der zertifizierte Sachverständige gegenüber EIPOSCERT erklärt, dass er seine Tätigkeit als zertifi-

zierter Sachverständiger einstellt, 

▪ die Gültigkeit der Zertifizierung abläuft und der zertifizierte Sachverständige nicht rechtzeitig vor 

Ablauf der Gültigkeit eine Rezertifizierung beantragt hat oder 

▪ die Zertifizierung gemäß Kapitel 8 endgültig entzogen wird. 
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6 Überwachung 

6.1 Weiterbildung 

Zur Sicherstellung der dauerhaften fachlichen Qualifikation des Zertifizierten hat dieser eine jährliche 

Weiterbildung von mindestens 3 Tagen (18 Zeitstunden bzw. 24 akademische Stunden á 45 Minuten) 

in entsprechenden fachspezifischen Veranstaltungen nachzuweisen. Diese Veranstaltungen müssen 

von EIPOSCERT anerkannt werden. 

In begründeten Ausnahmefällen kann die Weiterbildung jahresübergreifend nachgewiesen werden. 

Die Entscheidung darüber trifft der Leiter von EIPOSCERT. 

Es werden nur Bescheinigungen anerkannt, denen die Dauer und der Inhalt der Veranstaltung entnom-

men werden können. Sofern die Zeiten auf den Teilnahmebestätigungen nicht enthalten sind, ist er-

gänzend der Programmablauf oder ein anderes Dokument des Veranstalters (auf dem die Dauer er-

sichtlich ist) einzureichen. 

Als Weiterbildung können auf Antrag auch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, die Durchführung 

von Referenten- / Dozententätigkeit zu einschlägigen Themen sowie die Mitarbeit in Gremien und 

Fachverbänden des Zertifizierungsgebietes in Summe bis maximal einen Tag (acht akademische Stun-

den á 45 Minuten) pro Jahr anerkannt werden. 

Die Weiterbildungsnachweise müssen bis zum Ende des Überwachungsjahres unaufgefordert vorge-

legt werden. Die Nachweise sind digital als druckbare PDF-Dokumente einzureichen. 

6.2 Überwachungsgutachten 

Um die Qualität der vom Zertifikatsinhaber verfassten Gutachten sicherzustellen, hat dieser während 

des Gültigkeitszeitraums der Zertifizierung mindestens 3 selbstverfasste Überwachungsgutachten zur 

Überprüfung einzureichen. Die Einreichung ist in folgender Form vorzunehmen: 

▪ 1 Überwachungsgutachten 2 Jahre nach Erteilung der Zertifizierung und 

▪ 2 Überwachungsgutachten 4 Jahre nach Erteilung der Zertifizierung. 

Die eingereichten Überwachungsgutachten sollen grundsätzlich im Überwachungszeitraum erstellt 

worden sein und sind in einem prüffähigen Zustand digital als druckbares PDF-Dokument einzureichen. 

Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu schwärzen. 

Es ist darauf zu achten, dass die einzureichenden Überwachungsgutachten den Anforderungen im Rah-

men der Erstzertifizierung entsprechen (siehe Kapitel 5.2). 

Die zwei Überwachungsgutachten, die vier Jahre nach der Erteilung der Zertifizierung eingereicht wer-

den, werden gemäß Kapitel 7.2 zur Vorbereitung der Rezertifizierungsprüfung verwendet. 

Für die Bewertung und Wiederholungsmöglichkeiten der Überwachungsgutachten gelten die Bedin-

gungen entsprechend der Erstzertifizierung (siehe Kapitel 5.5 und 5.6).
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Bei Nichterfüllen der Anforderungen an die Weiterbildung und die einzureichenden Überwachungs-

gutachten fordert EIPOSCERT den zertifizierten Sachverständigen max. zweimal unter Fristsetzung auf, 

die Anforderungen zu erfüllen. Kommt der zertifizierte Sachverständige den Aufforderungen nicht 

nach, leitet EIPOSCERT ggf. geeignete Maßnahmen ein, um diese abzustellen (siehe Kapitel 8). 

6.3 Kontrollbegutachtung 

Kontrollbegutachtungen können bei Bekanntwerden von Mängeln oder Verfehlungen während der 

Gültigkeitsdauer einer Zertifizierung durch von der Zertifizierungsstelle bestimmte Prüfer stattfinden 

und dienen der Prüfung der Einhaltung der Zertifizierungsbedingungen. 

Bei negativer Bewertung der Stichprobenkontrollen (Gutachtenüberprüfung) entscheidet die Zertifi-

zierungsstelle, ob eine erweiterte Kontrollbegutachtung stattfindet. 

Inhalt der erweiterten Kontrollbegutachtung ist eine weitere stichprobenartige Prüfung von Gutachten 

sowie das Vorgehen des Zertifizierten bei der Gutachtenerstellung in der Praxis. Maßgebend bei dieser 

Beurteilung sind die Mindestanforderungen an Gutachten.  

Das Ergebnis der Kontrollbegutachtung wird schriftlich dokumentiert und ausgewertet. 

6.4 Aussetzung 

Auf schriftlichen Antrag kann die Zertifizierung in begründeten Fällen wie beispielsweise Mutterschutz, 

Elternzeit oder längere Krankheit etc., bis maximal zum Ablauf der gültigen Zertifizierung ausgesetzt 

werden. Der Zeitraum der Aussetzung führt nicht zu einer Verlängerung der Gültigkeit der Zertifizie-

rung. 

Die Gründe für eine Aussetzung sind durch den Zertifizierten nachzuweisen. Die Entscheidung über 

eine Aussetzung trifft die Zertifizierungsstelle. Der Zertifizierte wird über die Entscheidung schriftlich 

informiert. 

Während der Aussetzung wird der Zertifizierte von der Liste der Zertifizierten gestrichen. Die Verwen-

dung des Titels und die Benutzung des digitalisierten Stempelabdrucks ist während der Aussetzung 

nicht erlaubt. Für die Dauer der Aussetzung fallen keine Überwachungsgebühren an. 

Nach Beendigung der Aussetzung kann durch die Zertifizierungsstelle im Folgejahr eine umfangrei-

chere Weiterbildung und/ oder die Einreichung von zusätzlichen Gutachten gefordert werden. 

Die Antragstellung zur Rezertifizierung hat spätestens vor Ablauf der Gültigkeit der Zertifizierung zu 

erfolgen.
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7 Rezertifizierung 

Die Rezertifizierung dient der Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Zertifizierung um weitere fünf 

Jahre. 

Bezüglich Täuschungshandlungen, Störung des Prüfungsablaufes, Versäumnis sowie Rücktritt im Rah-

men des Rezertifizierungsverfahrens gilt Kapitel 5.8. 

7.1 Zulassungsvoraussetzungen und Antragstellung 

Voraussetzung für die Rezertifizierung ist der positive Abschluss der Überwachungsmaßnahmen, d. h. 

der Nachweis der jährlichen Weiterbildung und die positive Bewertung der Überwachungsgutachten 

(siehe Kapitel 6). 

Der Antrag auf Rezertifizierung sollte spätestens sechs Monate vor Ablauf der Zertifizierung bei  

EIPOSCERT eingereicht werden. Alle weiteren Unterlagen liegen EIPOSCERT vor; eine Aktualisierung 

wird insoweit erforderlich, sofern sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben haben. EIPOSCERT behält 

sich vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern. 

Über die Zulassung oder Nichtzulassung zur Rezertifizierung entscheidet der Leiter von EIPOSCERT. Die 

Entscheidung wird dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 

7.2 Rezertifizierungsprüfung 

Musste der Zertifizierte im Rahmen der Überwachung keine oder nur eine der einzureichenden Über-

wachungsreferenzen einmalig nachbessern oder wiederholen, entfällt bei ordnungsgemäßer Erfüllung 

aller sonstigen Verpflichtungen in der Überwachungszeit (gem. Kapitel 6), die Pflicht zur Teilnahme an 

der mündlichen Rezertifizierungsprüfung. Die Rezertifizierung gilt in diesem Fall als bestanden.  

Musste im Rahmen der Überwachung eine Überwachungsreferenz zweimal nachgebessert oder wie-

derholt werden oder mehr als eine Überwachungsreferenz einmalig nachgebessert oder wiederholt 

werden, ergibt sich die Pflicht zur Teilnahme an einer mündlichen Rezertifizierungsprüfung. 

Der zertifizierte Sachverständige hat in der mündlichen Rezertifizierungsprüfung analog den Regeln 

der mündlichen Erstzertifizierungsprüfung nachzuweisen, dass sein Fachwissen dem aktuellen Stand 

des Zertifizierungsgebiets entspricht. 

Inhalt der mündlichen Rezertifizierungsprüfung sind insbesondere die den Zertifizierungsbereich be-

treffenden Neuerungen entsprechend Prüfstoffverzeichnis und die zwei Überwachungsgutachten, die 

vier Jahre nach der Zertifizierung eingereicht wurden. Ebenso zulässig können ergänzende bzw. vertie-

fende Zusatzfragen sein, welche dann entsprechend in die Bewertung einzubeziehen sind. 

Die mündliche Rezertifizierungsprüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt wird. Die Dauer der 

mündlichen Prüfung beträgt 35 Minuten. Die Prüfungszeit kann um bis zu fünf Minuten verlängert bzw. 

verkürzt werden. 

In der mündlichen Rezertifizierungsprüfung besteht die Prüfungskommission aus drei, in begründeten 

Ausnahmefällen mindestens jedoch aus zwei Prüfern des Prüfungsausschusses. 
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Die Durchführung der Prüfung wird von einem Vertreter von EIPOSCERT stichwortartig protokolliert. 

Weitere Vertreter von EIPOSCERT oder der Akkreditierungsstelle können der Prüfung beiwohnen. 

Die Prüfung ist nicht öffentlich. Mit Zustimmung des Kandidaten und der Prüfungskommission können 

Beobachter zugelassen werden. 

Die Prüfung kann mit Einverständniserklärung des Kandidaten aufgezeichnet werden. 

7.3 Prüfungsbewertung 

Die Prüfungskommission entscheidet mehrheitlich über das Bestehen oder Nichtbestehen der münd-

lichen Rezertifizierungsprüfung. Bei zwei Prüfern entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die münd-

liche Rezertifizierungsprüfung gilt als bestanden, wenn der Kandidat insgesamt mindestens 70 % der 

gesamten Höchstpunktzahl erreicht hat. 

Die Prüfungskommission gibt dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Rezertifizierungsprüfung 

das Ergebnis (bestanden / nicht bestanden) bekannt. 

7.4 Wiederholung 

Besteht ein Kandidat die mündliche Rezertifizierungsprüfung nicht, so kann er diese höchstens zweimal 

wiederholen. Es ist ein Antrag auf Wiederholung der mündlichen Rezertifizierungsprüfung zu stellen. 

Für jede Wiederholung der mündlichen Rezertifizierungsprüfung sind zwei neue Überwachungsgut-

achten gemäß den Anforderungen unter Punkt 6.2 zur Bewertung einzureichen. 

Eine noch ausstehende oder nicht bestandene Rezertifizierung muss innerhalb von einem Jahr nach-

geholt werden, sonst verfallen bereits bestandene Prüfungsteile. Innerhalb dieser Zeit ist die Zertifi-

zierung ausgesetzt. 

In begründeten Härtefällen kann mit schriftlichem Antrag eine ausstehende oder nicht bestandene 

Rezertifizierung innerhalb von zwei Jahren nachgeholt werden. Über den Antrag entscheidet der Leiter 

der Zertifizierungsstelle. Die Entscheidung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

Im Falle einer Aussetzung wird der Zertifizierte von der Liste der Zertifizierten gestrichen. Die Verwen-

dung des Titels und die Benutzung des digitalisierten Stempelabdrucks ist während der Aussetzung 

nicht erlaubt. 

7.5 Rezertifizierungsentscheidung und Zertifikatsverlängerung 

Der Zertifizierungsausschuss entscheidet auf der Grundlage der im gesamten Rezertifizierungsprozess 

gesammelten Informationen über die Rezertifizierung des Kandidaten. EIPOSCERT teilt dem Kandida-

ten die Rezertifizierungsentscheidung schriftlich mit. 

Hat der Kandidat die Rezertifizierung bestanden, so verlängert sich der Gültigkeitszeitraum seiner Zer-

tifizierung um weitere fünf Jahre. Erfolgt die Rezertifizierung nach Ablauf der Gültigkeit, aufgrund einer 

Aussetzung, beginnt die neue Gültigkeit der Zertifizierung mit der Rezertifizierungsentscheidung und 

endet mit dem Ablaufdatum des letzten regulären Zertifizierungszyklus. 

Wird keine neue Rezertifizierung beantragt, erlischt die Zertifizierung automatisch. 
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8 Sanktionierende Maßnahmen 

Verstößt ein zertifizierter Sachverständiger gegen die Regeln des Zertifizierungsprogramms oder  

erfüllt er in sonstiger Weise nicht mehr die Anforderungen an zertifizierte Sachverständige, wird dies 

durch EIPOSCERT verfolgt. 

Die Zertifizierungsstelle meldet Verstöße o. ä. an den Zertifizierungsausschuss. Der Zertifizierungsaus-

schuss wertet die Schwere der Verstöße und fordert den betroffenen zertifizierten Sachverständigen 

über die Zertifizierungsstelle zur schriftlichen Stellungnahme auf. Der Zertifizierte erhält dazu eine Frist 

von 30 Kalendertagen. 

Nach Eingang der Stellungnahme bzw. spätestens nach Ablauf der Frist entscheidet der  

Zertifizierungsausschuss je nach Schwere des Verstoßes über folgende abgestufte Maßnahmen: 

▪ Verwarnung, 

▪ befristete Aussetzung der Zertifizierung, 

▪ endgültiger Entzug der Zertifizierung. 

Befristete Aussetzung der Zertifizierung 

EIPOSCERT kann die Berechtigung zur Nutzung von Zertifizierungsurkunde und digitalisiertem Stem-

pelabruck für maximal sechs Monate aussetzen, wenn 

▪ der zertifizierte Sachverständige nicht auf wiederholte Verwarnungen reagiert und die begutach-

tende Person im Rahmen der Bewertung einer Überwachungsmaßnahme zu dem Schluss ge-

langt, dass die Zertifizierung ausgesetzt werden sollte, bis die erforderlichen korrektiven Maß-

nahmen seitens des zertifizierten Sachverständigen umgesetzt sind, 

▪ der zertifizierte Sachverständige seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 

Die Verwendung des Titels und die Benutzung des digitalisierten Stempelabdrucks sowie die Werbung 

mit dem Titel ist während der Aussetzung nicht erlaubt. Für die Dauer der Aussetzung fallen keine 

Überwachungsgebühren an. 

Die Dauer der Aussetzung hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Zertifizierung, d. h. die Gültigkeit 

verlängert sich nicht um den entsprechenden Zeitraum der Aussetzung. 

Endgültiger Entzug der Zertifizierung 

EIPOSCERT kann die Zertifizierung endgültig entziehen, wenn 

▪ Verstöße gegen die Rechte und Pflichten der zertifizierten Sachverständigen (wie in Kapitel 9 

aufgeführt) vorliegen, 

▪ wenn die von EIPOSCERT festgelegten Auflagen gegenüber dem zertifizierten Sachverständigen 

auch nach einem Aussetzen der Urkunden- und Stempelnutzung nicht erfüllt werden. 

Im Falle eines Entzugs der Zertifizierung hat der zertifizierte Sachverständige die Zertifizierungsur-

kunde unverzüglich an EIPOSCERT zurückzugeben, den digitalisierten Stempelabdruck zu vernichten 

und die Werbung mit dem Titel zu unterlassen. Der Betroffene wird von der Liste der zertifizierten 

Sachverständigen gestrichen. 
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9 Rechte und Pflichten  

Alle nachstehend genannten Rechte und Pflichten gelten für die Tätigkeit als zertifizierter Sachver-

ständiger und sind von Personen im Angestelltenverhältnis bei Bewertungstätigkeiten im Auftrage ih-

rer Dienstherren sinngemäß anzuwenden. 

9.1 Unabhängige, weisungsfreie, gewissenhafte und unparteiische Aufgabenerfüllung 

Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistungen keiner Einflussnahme ausgesetzt sein, 

die geeignet ist, seine tatsächlichen Feststellungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen so zu beein-

trächtigen, dass die gebotene Objektivität und Glaubwürdigkeit seiner Aussagen nicht mehr gewähr-

leistet sind (Unabhängigkeit). 

Der Sachverständige darf keine Verpflichtungen eingehen oder Weisungen entgegennehmen, die ge-

eignet sind, seine tatsächlichen Feststellungen und Beurteilungen zu verfälschen (Weisungsfreiheit). 

Der Sachverständige hat seine Aufträge unter Berücksichtigung des aktuellen Standes von Wissen-

schaft, Technik und Erfahrung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Sachverständigen zu erledigen. Die 

tatsächlichen Grundlagen für gutachterliche Aussagen sind sorgfältig zu ermitteln. Die Gutachten müs-

sen systematisch aufgebaut, übersichtlich gegliedert, nachvollziehbar begründet und auf das Wesent-

liche konzentriert werden. Kommen für die Beantwortung der gestellten Fragen mehrere Lösungen 

ernsthaft in Betracht, so hat der Sachverständige diese darzulegen und gegeneinander abzuwägen. Er 

hat in der Regel die in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen an Gutachten zu beachten 

(Gewissenhaftigkeit). 

Der Sachverständige hat bei der Erbringung seiner Leistung stets darauf zu achten, dass er sich nicht 

der Besorgnis der Befangenheit aussetzt. Er hat bei der Erstellung seines Gutachtens strikte Neutralität 

zu wahren und muss die gestellten Fragen objektiv und unvoreingenommen beantworten. Auf Um-

stände, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu begründen, hat er seinen Auf-

traggeber vor Auftragsübernahme hinzuweisen. Treten nach Auftragsübernahme derartige Umstände 

ein, so hat er seinen Auftraggeber unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen (Unparteilichkeit). 

9.2 Persönliche Aufgabenerledigung und Beschäftigung von Hilfskräften 

Der Sachverständige hat die von ihm angeforderten Leistungen unter Anwendung der ihm zuerkann-

ten Sachkunde in eigener Person zu erbringen (persönliche Aufgabenerledigung). 

Hilfskräfte darf er bei Gerichtsaufträgen nur zur Vorbereitung des Gutachtens und insgesamt nur inso-

weit beschäftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann; den Umfang ihrer Tätigkeit 

hat er im Gutachten kenntlich zu machen. 

Hilfskraft ist, wer den Sachverständigen bei der Erbringung seiner Leistung nach dessen Weisungen auf 

dem Sachgebiet unterstützt. 

Bei außergerichtlichen Leistungen darf der Sachverständige Hilfskräfte über Vorbereitungsarbeiten 

hinaus einsetzen, wenn der Auftraggeber zustimmt und Art und Umfang der Mitwirkung offengelegt 

werden. 
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9.3 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung 

Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten für Gerichte und Verwaltungsbehörden nach 

Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.  

Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten und zur Erbringung sonstiger Leistungen wie 

Beratungen, Überwachungen, Prüfungen, Erteilung von Bescheinigungen sowie schiedsgutachterliche 

und schiedsrichterliche Tätigkeiten auch gegenüber anderen Auftraggebern verpflichtet. Er kann je-

doch die Übernahme eines Auftrags verweigern, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; die Ablehnung des 

Auftrags ist dem Auftraggeber unverzüglich zu erklären. 

9.4 Form der Gutachtenerstattung und gemeinschaftliche Leistungen 

Soweit der Sachverständige mit seinem Auftraggeber keine andere Form vereinbart hat, erbringt er 

seine Leistungen in Schriftform oder in elektronischer Form. Erbringt er sie in elektronischer Form, 

trägt er für eine der Schriftform gleichwertige Fälschungssicherheit Sorge. 

Erbringen mehrere Sachverständige eine Leistung gemeinsam, muss im Gutachten zweifelsfrei erkenn-

bar sein, welcher Sachverständige für welche Teile verantwortlich ist. 

Leistungen in schriftlicher oder elektronischer Form müssen von allen beteiligten Sachverständigen 

unterschrieben oder elektronisch gezeichnet werden. 

Übernimmt ein Sachverständiger Leistungen Dritter, muss er darauf hinweisen. 

9.5 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

Der Sachverständige hat über jede von ihm angeforderte Leistung Aufzeichnungen zu machen. Aus 

diesen müssen ersichtlich sein: 

▪ der Name des Auftraggebers, 

▪ der Tag der Auftragserteilung, 

▪ der Gegenstand des Auftrags, 

▪ der Tag, an dem die Leistung erbracht wurde oder die Gründe, aus denen sie nicht erbracht wor-
den ist, 

▪ Beanstandungen an der Tätigkeit des Sachverständigen und 

▪ Beschwerden über den Inhalt und das Ergebnis der gutachterlichen Leistung. 

Der Sachverständige ist verpflichtet, die vorgenannten Aufzeichnungen sowie ein vollständiges 

Exemplar seines Gutachtens oder Prüfberichts 10 Jahre lang aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist 

beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen oder die Unterla-

gen entstanden sind. 

Werden die genannten Dokumente auf Datenträgern gespeichert, muss der Sachverständige sicher-

stellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit inner-

halb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Er muss weiterhin sicherstellen, dass diese 

Dokumente nicht nachträglich geändert werden können. 
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9.6 Haftung und Versicherung 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Aufgabenerfüllung hat der Sachverständige die volle Ver-

antwortung zu übernehmen. Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit nicht ausschließen.  

Der Sachverständige hat eine Haftpflichtversicherung in angemessenem Umfang und in angemessener 

Höhe abzuschließen und während der Zeit der Zertifizierung aufrecht zu erhalten. Er hat sie in regel-

mäßigen Abständen auf Angemessenheit zu überprüfen. 

Der Sachverständige trägt für die Tätigkeit seiner Mitarbeiter die volle Verantwortung. Er muss daher 

seine Mitarbeiter hinsichtlich ihrer fachlichen Eignung und persönlichen Zuverlässigkeit sorgfältig aus-

wählen, einweisen, anleiten, überwachen und fortbilden. Art, Inhalt und Umfang der Pflicht zur Über-

wachung und Anweisung der Hilfskräfte im Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß ihrer Sachkunde 

und Erfahrung sowie der Gegebenheiten und Schwierigkeiten des konkreten Gutachtenauftrags. 

Steht der Sachverständige in einem Angestelltenverhältnis, genügt eine entsprechende Haftungsabsi-

cherung durch den Arbeitgeber. 

9.7 Schweigepflicht 

Dem Sachverständigen ist es untersagt, Kenntnisse, welche er bei der Ausübung seiner Tätigkeit als 

zertifizierter Sachverständiger erlangt hat, Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer 

oder zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten. 

Der Sachverständige hat auch seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht anzuhalten. 

Die Schweigepflicht des Sachverständigen und seiner Mitarbeiter besteht über die Beendigung des 

Auftragsverhältnisses hinaus; sie gilt auch nach Erlöschen der Zertifizierung. 

Die Schweigepflicht des Sachverständigen erstreckt sich nicht auf die Anzeige- und Auskunftspflichten 

nach den Kapiteln 9.10 und 9.11. 

9.8 Pflicht zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch 

Der Sachverständige hat sich auf dem Sachgebiet, für das er zertifiziert ist, im erforderlichen Umfang 

(siehe Kapitel 6.1) fortzubilden und dies in entsprechender Form der Zertifizierungsstelle jährlich nach-

zuweisen. Sofern es Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch auf seinem Sachgebiet gibt, hat er diese 

wahrzunehmen. 

9.9 Zertifikats- und Stempelnutzung, Bekanntmachung, Werbung 

Der Sachverständige ist berechtigt, im Rahmen seiner Zertifizierungstätigkeit auf Briefbögen, auf 

Drucksachen und in Werbeanzeigen auf die Zertifizierung hinzuweisen und in den Unterlagen den die 

Zertifizierung ausweisenden digitalisierten Stempelabdruck zu setzen. Hinweise auf die Zertifizierung 

müssen sich an das von EIPOSCERT vorgegebene Textmuster halten. 

Bei Verwendungen der Zertifizierungsurkunde und des digitalisierten Stempelabdrucks müssen diese 

vollständig dargestellt werden. Die Zertifizierungsurkunde und der digitalisierte Stempelabdruck kön-

nen in schwarz-weißer Abbildung benutzt werden. 
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Bei farbiger Abbildung sind die Zertifizierungsurkunde und der digitalisierte Stempelabdruck entspre-

chend der Vorlage zu drucken. Die Zertifizierungsurkunde und der digitalisierte Stempelabdruck dürfen 

unter Beibehaltung der Seitenverhältnisse skaliert (vergrößert oder verkleinert) werden. Eine Verklei-

nerung darf nur insoweit erfolgen, als der Inhalt noch lesbar ist.  

Inkorrekte Verwendung der Zertifizierungsurkunde bzw. des digitalisierten Stempelabdrucks können 

zum Entzug der Zertifizierung führen. Fälschung durch Hinzufügen, Streichen oder sonstige Änderun-

gen gelten als Missbrauch und führen zum Entzug der Zertifizierung. 

EIPOSCERT informiert den zertifizierten Sachverständigen unverzüglich über Änderungen der Nutzung 

von Zertifizierungsurkunde und digitalisiertem Stempelabdruck. 

Als zertifizierter Sachverständiger darf er nur in den Fällen auftreten, in welchen er auf dem Zertifizie-

rungsbereich gutachterliche Tätigkeiten erbringt. Der Sachverständige ist daher verpflichtet, bei Sach-

verständigenleistungen auf anderen Sachgebieten oder bei Leistungen im Rahmen seiner sonstigen 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit jedweden Hinweis auf die Zertifizierung sowie die Nutzung 

des die Zertifizierung ausweisenden Stempels zu unterlassen. 

EIPOSCERT führt aktuelle Listen der gültigen zertifizierten Sachverständigen. Der Sachverständige hat 

zu dulden, dass EIPOSCERT auf Anfrage prüft und darüber informiert, ob er eine aktuelle, gültige Zer-

tifizierung im Zertifizierungsbereich besitzt, sofern eine gesetzliche Regelung die Veröffentlichung 

nicht verbietet. 

Werbliche Hinweise des Sachverständigen auf seine Tätigkeit müssen sich in Inhalt und Aufmachung 

an den Vorgaben des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb orientieren. Der Hinweis auf seine 

Zertifizierung hat dabei unter der Angabe des Sachgebiets, der Zertifizierungsstelle und der Zertifizie-

rungsnorm (soweit vorhanden) zu erfolgen. 

9.10 Anzeigepflichten 

Der Sachverständige hat der Zertifizierungsstelle unverzüglich anzuzeigen: 

▪ die Änderung seiner Büroanschrift oder Privatadresse, 

▪ die Änderung seiner beruflichen Betätigungsform (z. B. Sozietät, Angestelltenverhältnis), 

▪ den Verlust des Zertifikats oder des die Zertifizierung ausweisenden Stempels, 

▪ die Leistung einer eidesstattlichen Versicherung nach § 807 Zivilprozessordnung, 

▪ die Stellung eines Insolvenzantrags, 

▪ die Einleitung eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens, wenn der Tatvorwurf auf eine 
Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung der Sachverständigentätigkeit zu 
beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der persönlichen Eignung oder 
besonderen Sachkunde des Sachverständigen hervorzurufen, 

▪ die rechtskräftige Verurteilung in einem Strafverfahren, 

▪ eine andere Berufszulassung, eine staatliche Anerkennung oder eine öffentliche Bestellung bzw. 
deren Widerruf.
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9.11 Auskunftspflichten, Überlassung von Unterlagen und Duldung der Nachschau 

Der Sachverständige hat der Zertifizierungsstelle auf deren Verlangen jederzeit die zur Überwachung 

seiner Tätigkeit und der Einhaltung seiner Pflichten erforderlichen mündlichen und schriftlichen Aus-

künfte innerhalb der gesetzten Frist unentgeltlich zu erteilen und die angeforderten Unterlagen vor-

zulegen. 

Er kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen seiner 

Angehörigen (§ 52 Strafprozessordnung) der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfah-

rens nach dem OWiG aussetzen würde. 

Der Sachverständige hat auf Verlangen der Zertifizierungsstelle die aufbewahrungspflichtigen Unter-

lagen (vgl. Kapitel 9.5) vorzulegen und für eine angemessene Zeit zwecks Überprüfung zu überlassen. 

Die Zertifizierungsstelle hat in diesem Zusammenhang sicherzustellen, dass die Vorschriften des Da-

tenschutzes und der in Kapitel 9.7 geregelten Schweigepflicht eingehalten werden. 
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10 Weitere grundsätzliche Regelungen 

10.1 Vertraulichkeit 

Sämtliche Informationen aus den Zertifizierungsverfahren sowie zu den Antragstellern unterliegen bei 

EIPOSCERT einer strengen Vertraulichkeit. Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt dabei für alle Mitarbeiter 

der Geschäftsstelle und der Gremien von EIPOSCERT. Die Daten werden nur im Rahmen des Zertifizie-

rungsverfahrens verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, solange keine ge-

richtlichen Aufforderungen vorliegen oder keine gesetzlichen Auflagen entgegenstehen. 

Der Sachverständige hat jedoch zu dulden, dass EIPOSCERT auf Anfrage prüft und darüber informiert, 

ob er eine aktuelle, gültige Zertifizierung im Zertifizierungsbereich besitzt, sofern eine gesetzliche Re-

gelung die Veröffentlichung nicht verbietet (Kapitel 9.11). 

10.2 Beschwerden 

Beschwerden, die den Ablauf des Zertifizierungsverfahrens (z. B. Prüfer, Prüfungsinhalte), Tätigkeiten 

von EIPOSCERT (z. B. unpassende Räumlichkeiten, nicht eingehaltene Fristen) oder zertifizierten Per-

sonen der Zertifizierungsstelle betreffen, können jederzeit an EIPOSCERT gerichtet werden.  

Beschwerden sind in schriftlicher Form abzufassen und eigenhändig mit voller Namensunterschrift zu 

unterzeichnen. Die Übermittlung an EIPOSCERT kann per Post, per E-Mail oder persönliche Übergabe 

erfolgen. Die Identität des Beschwerdeführers sowie Anlass oder Inhalt der Beschwerde können auf 

Wunsch des Beschwerdeführers vertraulich behandelt werden. Über den Eingang der Beschwerde er-

hält der Beschwerdeführer eine schriftliche Eingangsbestätigung.  

Die Beschwerde wird je nach Sachverhalt durch die Zertifizierungsstelle oder unter Einbindung zustän-

diger Gremien der Zertifizierungsstelle innerhalb von 3 Monaten untersucht und behandelt. Über das 

Ergebnis der Untersuchung wird der Beschwerdeführer schriftlich informiert. 

10.3 Einsprüche  

Einsprüche gegen Prüfungsergebnisse und Zertifizierungsentscheidungen müssen spätestens 4 Wo-

chen nach der schriftlichen Benachrichtigung unter Nennung und genauer Darstellung der Gründe für 

den Einspruch erhoben werden. Sie sind in schriftlicher Form abzufassen und eigenhändig mit voller 

Namensunterschrift zu unterzeichnen. Die Übermittlung an EIPOSCERT kann per Post, per E-Mail oder 

persönliche Übergabe erfolgen. 

Von einem Einspruchsverfahren sind Zertifizierungsentscheidungen oder -leistungen ausgenommen, 

welche bereits als positiv und somit als „bestanden“ oder genehmigt bewertet wurden. Einsprüche 

gegen Prüfungsergebnisse im Rahmen einer mündlichen Prüfung sind unverzüglich geltend zu machen. 

Ein nachträglicher Einspruch ist ausgeschlossen. Einsprüche werden je nach Sachverhalt durch die Zer-

tifizierungsstelle unter Einbindung der zuständigen Gremien der Zertifizierungsstelle innerhalb von 3 

Monaten untersucht und entschieden. Über das Ergebnis der Untersuchung wird der Einspruchsführer 

schriftlich informiert. Danach bleibt dem Einspruchsführer der Rechtsweg.
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Mit der Bearbeitung eines Einspruchs fällt eine Gebühr gemäß Gebührenordnung an. Führt der Ein-

spruch zu einem nachträglich positiven Ergebnis der Zertifizierungsentscheidung trägt EIPOSCERT die 

Gebühr für den Einspruchsführer. Tritt keine Veränderung oder eine Verschlechterung ein, erfolgt 

keine Gebührenerstattung an den Einspruchsführer. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Dokumentes ihre Bestandskraft verlieren, so behält unabhängig davon 

das übrige Dokument seine sonstige Bestandskraft. 
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Anlage 1 – Prüfstoffverzeichnis  

Entsprechend dem Zertifizierungsbereich muss der Sachverständige über Kenntnisse mit verschiede-

nen Vertiefungsgraden verfügen. Die Vertiefungsgrade bestimmen den erforderlichen Umfang und die 

Tiefe der geforderten Kenntnisse. Die Vertiefungsgrade sind mit 1, 2, 3 gekennzeichnet: 

1 = Grundkenntnisse (sicheres abrufbereites Basiswissen) 

2 = vertiefte Kenntnisse (sichere Anwendung und Umsetzung) 

3 = Detailkenntnisse (Zusammenhänge erkennen und ableiten können) 

*  = Grundlage für die Prüfung sind besondere Kenntnisse im speziellen Zertifizierungsbereich 

Abkürzungen 

SG = Zertifizierungsbereich Schäden an Gebäuden 

AB = Zertifizierungsbereich Abdichtungen 

TB = Zertifizierungsbereich Trockenbaukonstruktionen 

Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

1  BAUGRUND / GRÜNDUNG  

1.1  Baugrund / Gründung 
- Baugrund erkennen und einschätzen (u. a. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit, 

Grundwasser, geologische Eigenschaften), Gase im Baugrund, Radon und Strah-
lenschutz), 

- Kenntnisse über Wassereinwirkungen 
- Schäden aus mangelhafter Gründung, unzureichender Abstützung, Setzung oder 

hydrologischen Einflüssen einschließlich Dränung erkennen und bewerten 

- 3* 2 

2  BAUPHYSIK / BAUCHEMIE 

2.1  Sorption, Taupunkt, Diffusion, Konvektion, Kondensation u. a.  2* 3* 3 

2.2  Verhalten der Baustoffe und Bauteile bei Einwirkung von Temperatur, Feuchte, Schall, 
Brand, Erschütterungen usw. unter bauüblichen Bedingungen  

3* 
 

3* 3 

2.3  Forderungen zum Wärme- und Feuchteschutz   

2.3.1  Forderungen zum Wärme- und Feuchteschutz  
- Bauordnungsrechtliche Anforderungen (DIN-Normen, EnEV) 
- Wärmeschutztechnische Wirkprinzipien (Wärmebewegung und -übertragung, 

Wärmebrücken) 
- Kennwerte für wärmeschutztechnische Berechnungen (Wärmeleitfähigkeit, Wär-

medurchlass-widerstand etc.) 

3* 
 

3* 3 

2.3.1.1  Wärmespeicherfähigkeit von Leichtbaukonstruktionen  
- Sommerlicher Wärmeschutz, Winterlicher Wärmeschutz 
- Innendämmung 

2* 2* 3 

2.3.1.2  Klimabedingter Feuchteschutz bei Trocken- und Leichtbauteilen 
- Tauwasserbildung auf Bauteiloberflächen 
- Tauwasserausfall im Inneren von Bauteilen bei Trocken- und Leichtbauteilen 

3 3* 3 

2.3.2  Forderungen zur Luft- und Winddichtheit im Trockenbau 
- Besonderheiten bei Leichtbauweisen 

3 
 

1 3 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

- Planung und Ausführung bei Leichtbauweisen (Folien, Platten, Fenster/ Türen, In-
stallationsebenen 

2.3.3  Einwirkungen auf Abdichtungen 
- Wasser/ Feuchte 
- mechanisch, thermisch, chemisch 
- Wurzelwachstum 
- Sonstige Einwirkungen (Einbau- und Umgebungsbedingt, Verkehr, Untergrund, 

Lasten, Befüllen/ Entleeren) 
- Einwirkungsklassen, Rissklassen, Nutzungsklassen 

- 3 3 

2.3.4  Forderungen zur Luft- und Winddichtheit in der Bauwerksabdichtung 
- Winddichte Bauteilschichten 
- Luftdichte Bauteilschichten 
- Anforderungen an Unterkonstruktion, Anschlüsse, Abschlüsse, Durchdringungen 

- 3* 3 

2.4  Forderungen zum baulichen Brandschutz    

2.4.1  Brandschutz allgemein 
- Schutzziele des baulichen Brandschutzes 
- Brandverhalten von Bauprodukten  
- Feuerwiderstandsdauer Bauarten 

3* 3* 3 

2.4.2  Brandschutz in der Bauwerksabdichtung 
- Brandverhalten von Abdichtungen (Heizwert/ Brandlast) 
- Anforderungen an Anschlüsse, Abschlüsse, Durchdringungen 
- Anforderungen an Abdichtungsarbeiten 
- Brandschutztechnische Anforderungen der LBO an Bedachungen 

- 3 2 

2.4.3  Brandschutz mit Trockenbaukonstruktionen 
- Brandschutzbekleidung tragender und aussteifender Konstruktionen (Stützen- 

und Trägerbekleidung) 
- Unterdecken und Deckenbekleidungen von unten 
- Decken mit Trockenestrichsystemen von oben 
- Brandschutz im Dachgeschossausbau  
- Raum-in-Raum-Systeme (Fluchttunnel, Rettungswegbegrenzungen) 

3 - 3 

2.4.4  Bildung von Brandabschnitten 
- Brandwände, Unterdecken, Systemböden 
- Trennung von Nutzungseinheiten 

3* - 3 

2.4.5  Sicherung von Rettungswegen 
- Trennwände, Unterdecken, Installationsschächte, Systemböden, Trockenestrich 

3* - 3 

2.4.6  Gebäudeversorgung und Installation  
im baulichen Brandschutz 

- Installationskanäle, Kabelkanäle mit Funktionserhalt 
- Lüftungsleitungen 
- Brandschutzverglasungen 
- Elektr. Leitungsführung in Trennwänden 
- Brandschutztechnische Ertüchtigung von Metallständerwänden 

im anlagentechnischen Brandschutz 
- Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung 
- Kabel- und Rohrabschottungen 
- Feuer- und Rauchschutzabschlüsse 

3* - 3 

2.4.7  Ingenieurtechnischer Brandschutz  
- Sonderkonstruktionen 
- Nachweisverfahren 

2 - 2 

2.5  Schallschutz und Raumakustik    

2.5.1  Schallschutz im Trockenbau 
- schalltechnisches Verhalten von Bauarten im Trockenbau 
- Schallübertragungswege 

3 - 3 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

- Schallschutzanforderungen und Empfehlungen    

2.5.2  Raumakustik  
- Schallabsorption, -reflexion; Nachhallzeit, Lärmminderung 

3* - 2 

2.6  Forderungen zum Radonschutz 
- Konzeptionell, bautechnisch und lüftungstechnisch 

- 3 2 

2.7  Chemie der Baustoffe, soweit deren spezielle chemische Eigenschaften Einfluss auf ihr Ver-
halten in Baukonstruktionen und unter bauüblichen Bedingungen haben können 

2* 2* 2 

3  BAUSTOFFKUNDE / BAUAUSFÜHRUNG 

3.1  Kenntnis der bauüblich eingesetzten Baustoffe bezüglich der Eigenschaften wie z. B. Korro-
sions- und Verformungsverhalten, Dauerhaftigkeit, Handelsformen, Produktkennzeichnun-
gen, Verarbeitungsbedingungen, Fehlerquellen 

3* 
 

3* 2 

3.1.1  Baustoffe für die Unterkonstruktion im Trockenbau  
- Metall- und Metallprofile 
- Holz- und Holzwerkstoffe 

3 - 2 

3.1.2  Baustoffe für die Beplankung und Decklage 
- Gipsgebundene Platten 
- Zementgebundene Platten 
- Holzwerkstoffplatten 
- Kalziumsilikatplatten 
- Mineralfaserplatten 
- Metallische Bekleidungen  

3* - 2 

3.1.3  Dämmstoffe im Trockenbau 
- Mineralische und organische Faserdämmstoffe 
- Dämmstoffe aus Schaumkunststoffen 
- Weiter Dämmstoffe (Holzwolle, Kork etc.) 

3 1 2 

3.1.4  Kleinteile und Verbrauchsmaterialien im Trockenbau 
- Befestigungsmittel, Verankerungselemente, Verbindungsmittel 
- Spachtelmassen, Kleber 
- Beschichtungen, Folien, Profile, Anschlussdichtungen etc. 

3 - 2 

3.1.5  Abdichtungsstoffe in der Bauwerks- und Dachabdichtung 
- Bitumen- und Polymerbitumbahnen, Metallbänder 
- Kunststoff- oder Elastomerbahnen 
- Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe  
- Polymermodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC) 
- Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen (FPD) 
- Mineralische Dichtungsschlämme (MDS) 
- Flüssigkunststoffe (FLK) 
- Gussasphalt 
- Asphaltmastix 
- Stoffe zur Abdichtung von Bewegungsfugen 
- Injektionsstoffe 

1* 3 3 

3.1.6  Sonstige Stoffe in der Bauwerks- und Dachabdichtung 
- Stoffe für Schutzlagen, Schutzschichten, Trenn- und Gleitlagen, Nutzschichten 
- Stoffe für Wärmedämmschichten, Dampfsperren, Lastverteilungsschichten 
- Grundierungen, Versiegelungen, Spachtelungen, Haftbrücken 
- Klebmassen, Deckaufstrichmittel und Klebstoffe 
- Hilfsstoffe 

- 3 3 

3.1.7  Baustoffe für Wasserundurchlässige Betonbauwerke - 3 2 

3.1.8  Anforderungen an die Ausführung und Verarbeitung im Trockenbau (Normen, Abmaße, 
Winkel- und Ebenheitstoleranzen etc.) 

- Maß- und Baustofftoleranzen  
- Spachtelarbeiten und Anschlussausbildung 

3 1* 3 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

- Oberflächenqualitäten 

3.1.9  Anforderungen an die Ausführung in der Bauwerks- und Dachabdichtung 
- … an die Abdichtung und den Schutz der Abdichtungsschicht 
- … an den Abdichtungsuntergrund und Unterkonstruktion 
- … an Übergänge, Ab- und Anschlüsse sowie Durchdringungen 
- … an die Abdichtung von Fugen 
- … an Dämmstoffe- und schichten, Lastverteilungsschichten und Nutzschichten 
- … an die Dampfsperre 

1* 3 3 

3.2  Eigenschaftsbeeinflussende Faktoren von Baustoffen (chemisch, mechanisch, thermisch) 2* 2* 2 

4  EIGENSCHAFTEN, SCHADENSARTEN UND SANIERUNGSMÖGLICHKEITEN VON    
BAUKONSTRUKTIONEN UND BAUTEILEN 

4.1  Monolithische Bauweisen / Montagebauweisen (u. a. Traditioneller Ziegelbau,  
Naturstein, Holzbau, Stahlbau, Beton- und Stahlbetonbau, Mauerwerksbau,  
Fertigteil-Montagebau, Skelettbau, Verbundkonstruktionen) 

2 2 3 

4.2  Dachkonstruktionen  3* 3* 3 

4.2.1  Dachgeschossausbau im Trockenbau 
- Anordnung der Dämmung 
- Bauphysikalischen Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz, Wärme- und Feuch-

teschutz) 
- Anschlussdetails (Bahnen, Folien, Platten, Fenster) 
- Forderungen zur Luft- und Winddichtheit 

3 1* 3 

4.2.2  Abdichtung für nicht genutzte und genutzte Dächer 
- Planung und Ausführung (Anwendungsklassen, Dachneigung, Nutz- und Schutz-

schichten etc. …) 
- Lagesicherung (horizontale Kräfte, Windkräfte, … 
- Detailausbildung 
- Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) 

- 3 3 

4.3  Dachbegrünung - 3* 1 

4.4  Abdichtungen     

4.4.1  Abdichtung bei Balkonen, Loggien, Laubengängen 
- Planung (Neigung/ Gefälle, Entwässerung, Untergrund, …) und Ausführung  
- Abdichtungsbauarten (Kaltselbstklebebahnen mit HDPF-Trägerfolie, FLK, AIV-F, 

PMBC) 
- Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung 

- 3 3 

4.4.2  Abdichtung von befahrenen Verkehrsflächen aus Beton 
- Bauliche Erfordernisse  
- Planung- und Baugrundsätze (Abdichtungsbauweisen, Abdichtungsbauarten, 

Schubkräfte …) 
- Ausführung (Untergrund, Abdichtungsschicht, Schutz der Abdichtungsschicht, 

Wärmedämmschicht) 
- Wartung und Instandhaltung (Instandhaltungsplan, Instandhaltungskonzept) 

- 3 3 
 
 
 

 

4.4.3  Abdichtung von Behältern und Becken 
- Bauliche Erfordernisse (Maßgenauigkeit, Beschaffenheit, Durchdringungen, Bewe-

gungsfugen) 
- Planungs- und Baugrundsätze (Abdichtungsbauarten, Untergrund, Detailausbil-

dung, Schutz) 
- Sicherstellung/ Prüfung der Mindesttrockenschichtdicke 
- Ausführung und Instandhaltung 

- 3 3 

4.4.4  Abdichtung erdberührender Bauteile 
- Bauliche Erfordernisse (bei Rissen/ Rissversätzen, Untergrundbeschaffenheit, 

Wasserführung …) 

- 3 3 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

- Planungsgrundsätze (Abdichtungsbauarten, Abdichtungsbauweisen, einwirkende 
Lasten…) 

- Übergänge zwischen Boden- und Wandabdichtung 
- Abdichtung von Durchdringungen 
- Abdichtung von Bewegungsfugen 
- Abdichtung von Lichtschächten und Gebäudeaußentreppen 
- Baugrubenverfüllung und Instandhaltung 

4.4.4.1  Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen 
- Bitumen- und Polymerbitumenbahnen und mit Metallbändern 
- Kunststoff- oder Elastomerbahnen 

- 3 3 

4.4.4.2  Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen 
- Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) 
- Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen 
- Mineralische Dichtungsschlämme (MDS) 
- Flüssigkunststoffe (FLK) 
- Gussasphalt, Asphaltmastix 
- Bitumenschweißbahn und Gussasphalt 

- 3 3 

4.4.5  Abdichtung von Innenräumen 
- Bauliche Erfordernisse (Untergrund, Gefälle, Entwässerung, Installationen, Bewe-

gungsfugen/ Risse) 
- Planung- und Baugrundsätze (Abdichtungsbauweisen, Wahl der Abdichtungsbau-

arten, Detailausbildung, …) 
Ausführung und Instandhaltung 

2* 3 3 

4.4.6  Abdichtungsbauarten (Aufbau, Ausführung, Details, Schutz, Instandhaltung) 
- Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen 
- Abdichtung mit Flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Flie-

sen und Platten 
- Abdichtung mit Gussasphalt oder Asphaltmastix 
- Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und 

Platten  
Abdichtung mit plattenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten  

2* 3 3 

4.5  Fenster / Türen / Wintergärten 2* 3* 3 

4.6  Trockenbau in Bäder und Feuchträumen 
- Geeignete Trockenbauprodukte 
- Abdichtungen (Flächen, Fugen) 
- Installationssysteme 
- Schallschutz in Bädern 
- Brandschutz von Rohrdurchführungen 
- Konstruktionsausbildung 

3* 3* 3 

4.7   Fassaden / Wände  2* 3* 3 

4.8  Abdichtung von Bauwerken durch Injektion 
- Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze (Begrifflichkeiten, Voruntersu-

chungen, Injektionsverfahren, Umweltschutz) 
- Injektionsstoffe (Arten, Eignungsnachweise, Kennzeichnungen etc.) 

Ausführung, Überwachung und Qualitätssicherung 

- 3 2 

4.9  WU-Betonbauwerke aus Beton mit hohem Wassereindringwiederstand (WU-Betonkon-
struktion) 

- Grundsätze, Konstruktion, Planung, Ausführung 
- WU-Betonkonstruktionen (nach WU-Richtlinie des DAfStb) 
- Fugen-, Risse- und Durchdringungsabdichtungen, Übergänge 
- Instandsetzungen 
- WU-Konzepte und spezielle Prüfungen sowie Leckagesuche 
- Betonangreifende Wässer und Medien 
- Korrosionsschutz der Bewehrung 
- Kombinationen zwischen WU-Betonkonstruktionen mit Abdichtungen 

- 3 2 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

- WU-Dächer, WU-Behälter  
(Anmerkung: Ohne sehr spezielle Kenntnisse der Tragwerksplanung und stat. Bemessung von WU-Be-
tonkonstruktionen) 

4.10   Trockenbau    

4.10.1  Ständerwandsysteme, Schachtwände und Vorsatzschalen  
- Aufbau, Statisch-konstruktive Anforderungen und Eigenschaften 
- Bauphysikalische Anforderungen an Schall- und Brandschutz 
- Konstruktions- und Anschlussdetails 

3* - 2 

4.10.2  Gebäude und Ausbaukonstruktionen in Stahl-Leichtbauweise 
- Entwurfs- und Konstruktionsgrundlagen und Tragverhalten von Ständerbauweisen 
- Schall- und Wärmeschutz 
- brandschutztechnische Eigenschaften- und Anforderungen 
- Korrosionsschutz 

3* - 2 

4.10.3  Holzrahmen- und Holztafelbauweise 3* - 2 

4.10.4  Spezielle Einsatzbereiche im Trockenbau 
- Konstruktionen mit Anforderungen an den Strahlenschutz 
- Reinraumtechnik 
- Sonderakustikkonstruktionen 
- Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung 
- Einbruchhemmende Bauarten 
- Konstruktionen in Räumen mit Überdruck-Löschanlagen (CO2, Inertgase, Argon, 

Stickstoff) 

3 - 2 

4.10.5  Wandtrockenputz und Wandbekleidung aus Verbundplatten 
- Wandtrockenputz  

Innendämmung mit Verbundplatten 

3 - 3 

4.11  Fußböden und deren Beläge 3* 3* 3 

4.11.1  Bodensysteme im Trockenbau (Aufbau, Statisch-konstruktive Anforderungen und Eigen-
schaften, Bauphysikalische Anforderungen an Schall- und Brandschutz, Konstruktions- und 
Anschlussdetails) 
Systemböden 

- Hohlböden 
- Doppelböden 

Trockenstrich 
- Trockenunterböden 
-  Fertigteilestrich 

3 1* 3 

4.12  Decken 3* 3* 3 

4.12.1  Deckensysteme im Trockenbau 
- Aufbau, Montageablauf (Verankerung, Abhänger, Unterkonstruktion, Decklage, 

Verbindungselemente/ DIN Normen) 
- Statisch-konstruktive Anforderungen und Eigenschaften 
- Bauphysikalische Anforderungen (Schallschutz, Brandschutz) 
- Deckensysteme im Außenbereich und Schwimmbädern 
- Offene und geschlossene Deckensysteme  
- Kühldecken, Decken als Flächenheizungssysteme 
- Einbauten in Deckenbekleidungen und Unterdecken 

3 3* 2 

4.13  Historische Bauweisen / Bauen + Abdichten im Bestand 
- Nachträgliche horizontale und vertikale Abdichtungen 
- Alternative Feuchteschutzmethoden, z.B. Gelschleier im Baugrund u.a. 

3* 3* 2 

4.13.1  Brand- und schallschutztechnische Ertüchtigung von Bestandsdecken 3* - 2 

5  GEBÄUDETECHNIK 

5.1  Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Klimatechnik 1* 1* 1 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

5.2  Techniken zur Energieeinsparung  1* 1* 1 

5.3  Photovoltaikanlagen - 1* 1 

5.4  Blitzschutzanlagen - 1* 2 

6  AUSSCHREIBUNG, KOSTENERMITTLUNG 

6.1  Eingehende Kenntnisse der einschlägigen Teile aus VOB und üblichen Ausschreibungshilfs-
mitteln; Kenntnisse über Bauabläufe, den Arbeits- und Materialaufwand für Bauleistungen 
und die Kostenermittlung, im Besonderen auch bei Nachbesserungsarbeiten 

3* 3* 2 

7  BAUZUSTANDSANALYSE / BAUDIAGNOSTIK 

7.1  Schadensdiagnose, Messgeräte, Messverfahren zur Ursachenfeststellung, Prüfverfahren 2* 2* 2 

7.2  Schadensdiagnose, Messgeräte, Messverfahren zur Ursachenfeststellung, Prüfverfahren im 
Trockenbau 

- Luftschallschutz – Messung und kennzeichnende Größen (Schalldämm-Maße) 
- Trittschallschutz – Messung und kennzeichnende Größen (Trittschallpegel) 
- Schallschutzanforderungen und Prognose des Schallschutzes (Rechenverfahren; 

DIN 4109; VDI 4100; Schallschutzklassen - DEGA Empfehlung 103) 
- Wärmedurchlasswiderstand (R), Wärmedurchgangskoeffizient (U) 
- Statistische Rechenverfahren von Wänden und Decken 

3* 3* 2 

7.3  Messgeräte, Messverfahren zur Ursachenfeststellung, Prüfverfahren zum Radonschutz - 3* 2 

8  BEURTEILUNGSVERFAHREN 

8.1  Kenntnisse der Verfahren zur Beurteilung von Mängeln, zur Ermittlung von Minderwerten 
und zur Quotelung der Verantwortlichkeiten aus technischer Sicht 

3* 3* 2 

9  INHALT UND AUFBAU VON GUTACHTEN  

9.1  Besondere Kenntnisse über Inhalt und Aufbau von Gutachten (u. a. Objektivitätsgebot, 
Sorgfalt und Verlässlichkeit) bei Gerichtsgutachten, Privatgutachten, Schiedsgutachten 

3* 3* 3 

10  RECHT 

10.1  Öffentliches Recht (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnungen, Ver-
waltungsverfahren) 

2* 2* 2 

10.2  Privatrecht (BGB) 2* 2* 2 

10.3  Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Empfehlung, a. a. R. d. T. (Kenntnisse der  
wesentlichen Regelwerke hinsichtlich Inhalt und Aussagewert)  

3* 3* 3 

10.4  Ordnungswidrigkeitsrecht, Schadensersatzrecht, Versicherungsrechtliche Kenntnisse 1* 1* 1 

10.5  Vertragsrecht: Definition und Zustandekommen (Werkvertrag und sonstige Vertragstypen 
des BGB, VOB), Rechte und Pflichten der Vertragspartner 

2* 2* 2 

11  GRUNDSÄTZE FÜR DIE BERUFSAUSÜBUNG 

11.1  Sachverständige nach Bauordnungsrecht, Rechte und Pflichten des Sachverständigen bei 
privater Tätigkeit sowie Rechtsstellung bei gerichtlicher Tätigkeit (Zeuge, sachverständiger 
Zeuge, Sachverständiger) 

3* 
 

 

3* 3 

11.2  Sachverständigenrelevante Abschnitte des Zivilprozessrechts, Schiedsgutachten, Beweissi-
cherungsverfahren 

1* 1* 1 

11.3  Vertragsrecht und dessen Bedeutung für die Sachverständigentätigkeit 3* 3* 3 

11.4  Haftung des Sachverständigen bei privater Tätigkeit aus Vertrag / Gesetz, bei gerichtlicher 
Tätigkeit, Möglichkeiten des Haftungsausschlusses und der Haftungsbegrenzung 

3* 3* 3 

11.5  Vergütung des Sachverständigen (BGB, HOAI, JVEG) 2* 2* 2 
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Nr. Kenntnisse Vertiefungsgrad 

TB AB SG 

11.6  Baubegleitung und Begleitung bei bautechnischen Abnahmen, Abnahme von Gutachten 
und Abnahmefolgen 

2* 2* 2 

11.7  Datenschutz (rechtliche Grundlagen, praktische Umsetzung im Sachverständigenbüro) 2* 2* 2 
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Anlage 2 - Anforderungen an Gutachten 

Grundsätze 

Gutachten müssen objektiv, nachvollziehbar, begründet, widerspruchsfrei und vollständig sein. 

Die im folgenden aufgeführten Mindestanforderungen an Gutachten basieren auf den Inhalten der 

fachlichen Bestellungsvoraussetzungen auf dem Sachgebiet „Schäden an Gebäuden“ und sind ergänzt 

um weitere Anforderungen für Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen. 

Allgemeine Angaben: 

▪ Auftraggeber / ggf. Bauherr, Datum der Auftragserteilung 

▪ Auftragnehmer 

▪ Objekt (genaue Bezeichnung und Lagebezeichnung) 

▪ Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen, Anlagen, Fotos 

▪ Beschreibung des Auftrags mit Auftragsabgrenzung 

▪ Zweck des Gutachtens 

▪ verwendete Arbeitsunterlagen, wie z. B. Akten, Pläne, Normen  

▪ Ortsbesichtigung mit Datum, Ablauf und Teilnehmern, von wem durchgeführt, Besonderheiten;  

▪ beteiligte Personen 

Bautechnische Daten (IST-Situation) 

▪ relevante Objektbeschreibung und dessen Zustand 

▪ ggf. Beschreibung der Vorgeschichte 

▪ Bauzeit, Planung, ausführende Firma und dgl. 

Bautechnische Daten (SOLL-Situation) 

▪ Beschreibung der SOLL-Situation auf Basis der schadenrelevanten Normen und deren handwerk-

licher Umsetzung 

Schadensfeststellung / Analyse (Vergleich IST-SOLL) 

▪ korrekte, genaue und erschöpfende Beschreibung des Schadensbildes mit der Angabe, ob die 

Beschreibung auf eigenen Feststellungen beruht oder nach Angabe der Beteiligten erfolgt ist 
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Untersuchungen und Ursachenermittlung 

▪ Untersuchungen und Ermittlungen, ggf. eigene Laboruntersuchungen, Auswertung von Laborun-

tersuchungen Dritter, Messungen und dgl. 

▪ Ursachen des Schadens, Auswertung der getroffenen Feststellungen 

▪ Behebung des Schadens und deren Kosten 

▪ vorbehaltlich des Auftrags bzw. des Beweisbeschlusses sind Ausführungen zu den  

Möglichkeiten der Schadensbehebung und der dadurch entstehenden Kosten sowie zu einer ggf. 

verbleibenden Wertminderung zu machen 

Zusammenfassung 

▪ Ergebnis des Gutachtens und Beantwortung der gestellten Fragen 

▪ Datum und Unterschrift 

Anlagen (ergänzend zu den Angaben im Gutachten) 

▪ Fotodokumentation  

▪ Berechnungen 

▪ Grundrisse / Zeichnungen 

▪ Auszüge aus Normen, Merkblättern, etc. 

▪ Vertiefte Untersuchungen 


